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 Veröffentlicht am 09.03.1993

Norm

MRG §26 Abs2

Rechtssatz

Die gerichtliche Festsetzung eines angemessenen Untermietzinses bedingt ein vorangegangenes

Ermäßigungsbegehren des Untermieters. Der an die Schlichtungsstelle gerichtete Antrag auf Feststellung des

angemessenen Untermietzinses kann in ein gleichzeitig gestelltes Ermäßigungsbegehren umgedeutet werden.
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